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Text 

Verhältnis zu Behörden und Körperschaften 

§ 93. (1) (Verfassungsbestimmung) Behörden und Ämter des Bundes, der Länder, der Gemeinden, 
die Handelskammern, die Landwirtschaftskammern und alle sonstigen auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen zur Vertretung wirtschaftlicher Interessen berufenen oder auf Grund freier Vereinbarung 
hiezu errichteten Körperschaften sowie die Einrichtungen der Sozialversicherung sind, soweit nicht 
besondere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, verpflichtet, den Arbeiterkammern und der 
Bundesarbeitskammer auf Verlangen die zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und sie in ihrer Wirksamkeit zu unterstützen. Zu dem gleichen Verhalten gegenüber den 
vorgenannten Behörden und Körperschaften sind die Arbeiterkammern und die Bundesarbeitskammer 
verpflichtet. 

(2) Entwürfe von Gesetzen sind vor ihrer Einbringung in die jeweilige gesetzgebende Körperschaft 
der zuständigen Arbeiterkammer, wenn sie jedoch den Zuständigkeitsbereich einer Arbeiterkammer 
überschreiten, der Bundesarbeitskammer zur Stellungnahme, beziehungsweise Begutachtung, zu 
übermitteln. Das gleiche gilt für Verordnungen und Kundmachungen vor ihrer Erlassung, soweit sie den 
Aufgabenbereich der Arbeiterkammern berühren. Den Arbeiterkammern beziehungsweise der 
Bundesarbeitskammer ist hiefür eine ausreichende Frist einzuräumen. 

(3) Die Bundesarbeitskammer ist unverzüglich über alle Vorhaben betreffend die Rechtssetzung im 
Rahmen der Europäischen Union zu unterrichten und ihr insbesondere Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
Entwürfen von Richtlinien, Verordnungen oder Empfehlungen der Europäischen Union binnen 
angemessener Frist zu geben. 
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